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Bekanntmachung der Neufassung des Landesforstanstaltsgesetzes*

Vom 11. August 2021

Aufgrund	des	Artikels	4	des	Gesetzes	zur	Änderung	des	Landesforstanstaltserrichtungsgesetzes	und	weiterer	forstrechtlicher	Vorschrif-
ten	vom	22.	Mai	2021	(GVOBl.	M-V	S.	790)	wird	nachstehend	der	Wortlaut	des	Landesforstanstaltserrichtungsgesetzes	unter	seiner	
neuen	Überschrift	in	der	seit	dem	1.	Juli	2021	geltenden	Fassung	bekannt	gemacht.	Die	Neufassung	berücksichtigt

_____	
*	 Ersetzt	Gesetz	vom	11.	Juli	2005;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	790	-	4

Gesetz über die Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern 
(Landesforstanstaltsgesetz – LFoAG M-V)

Inhaltsübersicht

1.	 das	 teils	am	30.	 Juli	2005,	 teils	am	1.	 Januar	2006	 in	Kraft	
getretene	Gesetz	vom	11.	Juli	2005	(GVOBl.	M-V	S.	326),

2.	 den	am	1.	Januar	2008	in	Kraft	getretenen	Artikel	6	des	Geset-
zes	vom	17.	Dezember	2007	(GVOBl.	M-V	S.	472,	475),

3.	 den	am	1.	März	2010	in	Kraft	getretenen	Artikel	9	des	Geset-
zes	vom	23.	Februar	2010	(GVOBl.	M-V	S.	66,	84)

4.	 den	am	11.	Juni	2011	in	Kraft	getretenen	Artikel	3	des	Geset-
zes	vom	20.	Mai	2011	(GVOBl.	M-V	S.	311,	322),

5.	 den	am	1.	Januar	2020	in	Kraft	getretenen	Artikel	3	Absatz	1	des	
Gesetzes	vom	24.	September	2019	(GVOBl.	M-V	S.	618,	620),

6.	 den	am	1.	Juli	2021	in	Kraft	getretenen	Artikel	1	des	eingangs	
genannten	Gesetzes.

Schwerin,	den	11.	August	2021

Der Minister 
für Landwirtschaft und Umwelt 

Dr. Till Backhaus
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Präambel

Zum	Schutz	und	zur	Mehrung	des	Waldes,	zur	nachhaltigen	Si-
cherung	seiner	sozialen,	ökologischen,	ökonomischen	und	kultu-
rellen	Funktionen	sowie	zur	Entwicklung	des	ländlichen	Raumes	
unterhält	das	Land	Mecklenburg-Vorpommern	eine	Landesforst-
anstalt.	Der	Landeswald	dient	der	Daseinsvorsorge	in	besonderem	
Maße.	Auf	Grundlage	einer	naturnahen	Bewirtschaftung	hat	die-
ser	Wald	dem	Gemeinwohl	im	besonderen	Maße	zu	dienen.

Abschnitt 1 
Rechtsform, Aufsicht, Aufgaben

§ 1 
Rechtsform, Name, Zielsetzung

(1)	Das	Land	unterhält	zur	Wahrnehmung	der	Aufgaben	der	Lan-
desforstverwaltung	 eine	 rechtsfähige	 Anstalt	 des	 öffentlichen	
Rechts	mit	Sitz	in	Malchin.	Sie	führt	den	Namen	Landesforstan-
stalt	 Mecklenburg-Vorpommern	 (Landesforstanstalt).	 Die	 Lan-
desforstanstalt	kann	übergangsweise	bis	zum	2.	Juni	2026	noch	
die	Bezeichnung	„Landesforst	Mecklenburg-Vorpommern	–	An-
stalt	des	öffentlichen	Rechts“	verwenden.

(2)	Die	Landesforstanstalt	ist	ein	gemeinwohlorientiertes	Unter-
nehmen	des	Landes.	Als	Einheitsforstverwaltung	 ist	 sie	Dienst-
leister	im	ländlichen	Raum.

§ 2 
Aufgaben und Aufsicht

(1)	Aufgabe	der	Landesforstanstalt	ist	die	Verwaltung	und	Bewirt-
schaftung	 des	 ihr	 übertragenen	 Landeswaldes	 im	 Einklang	 mit	
den	Grundsätzen	der	Forstpolitik	des	Landes.	Als	untere	Forstbe-
hörde	außerhalb	der	Nationalparke	nimmt	sie	alle	damit	zusam-
menhängenden	Aufgaben	wahr,	sofern	gesetzlich	nichts	anderes	
bestimmt	ist.

(2)	Die	Wahrnehmung	der	Aufgaben	erfolgt	im	eigenen	oder	im	
übertragenen	Wirkungskreis	und	unterliegt	der	Aufsicht	durch	die	
oberste	Forstbehörde	(Aufsichtsbehörde).	Bei	Aufgaben	des	über-
tragenen	 Wirkungskreises	 untersteht	 die	 Landesforstanstalt	 der	
Fachaufsicht,	bei	Aufgaben	des	eigenen	Wirkungskreises	nur	der	
Rechtsaufsicht	durch	die	Aufsichtsbehörde.

(3)	Die	Aufgaben	des	übertragenen	Wirkungskreises	sind:

1.	 alle	Aufgaben,	die	sich	aus	der	Zuständigkeit	als	untere	Forst-
behörde	gemäß	§	32	Absatz	3	in	Verbindung	mit	§	34	Absatz	1	
des	Landeswaldgesetzes	ergeben,

2.	 die	Beratung	für	die	Waldeigentumsarten	des	Privat-	und	Kör-
perschaftswaldes,

3.	 die	 Förderung	 für	 die	 Waldeigentumsarten	 des	 Privat-	 und	
Körperschaftswaldes,

4.	 die	in	§	34	Absatz	2	Satz	2	Nummer	3	und	6	bis	10	des	Lan-
deswaldgesetzes	genannten	Aufgaben,

5.	 die	Aufgaben	nach	§	37	Absatz	2	bis	4	des	Landeswaldgeset-
zes,

6.	 die	Führung	des	Waldverzeichnisses	gemäß	§	3	des	Landes-
waldgesetzes,

7.	 der	Waldschutz	gemäß	§	19	des	Landeswaldgesetzes,

8.	 die	 Durchführung	 und	 Unterstützung	 von	 Maßnahmen	 der	
Walderholung	zur	Förderung	des	ländlichen	Raumes,

9.	 beratende	 Maßnahmen	 zur	 Unterstützung	 von	 Landkreisen	
und	 Gemeinden	 bei	 der	 Errichtung	 und	 Unterhaltung	 eines	
landesweiten	Wander-	und	Reitwegenetzes,

10.	die	Maßnahmen,	die	der	Daseinsvorsorge	und	Sicherung	der	
besonderen	Zweckbestimmung	gemäß	§	6	Absatz	1	des	Lan-
deswaldgesetzes	dienen,

11.	die	Ausbildung	von	forstlichen	Fachkräften	und

12.	die	Erstellung	von	Forsteinrichtungswerken	gemäß	§	11	Ab-
satz	 4	 des	 Landeswaldgesetzes	 für	 Wald	 im	 Eigentum	 des	
Landes.	

Die	Aufgaben	nach	Satz	1	Nummer	3,	5,	6	und	12	nimmt	die	Lan-
desforstanstalt	auch	für	die	Nationalparke	wahr.	Die	Forsteinrich-
tungswerke	werden	in	den	Nationalparken	im	Einvernehmen	mit	
der	zuständigen	Naturschutzbehörde	erstellt.

(4)	Alle	anderen	Aufgaben	gehören	zum	eigenen	Wirkungskreis,	
insbesondere

1.	 die	in	§	34	Absatz	2	Satz	2	Nummer	1	und	5	des	Landeswald-
gesetzes	genannten	Aufgaben,

2.	 die	Erstellung	von	Forsteinrichtungswerken	gemäß	§	11	Ab-
satz	 4	 des	 Landeswaldgesetzes	 für	 Wald	 im	 Eigentum	 der	
Landesforstanstalt,

3.	 die	 Betreuung	 für	 die	 Waldeigentumsarten	 des	 Privat-	 und	
Körperschaftswaldes,

4.	 die	Erbringung	sonstiger	Leistungen	im	Zusammenhang	mit	
der	Nutzung	der	Waldfunktionen	und	der	Produkte	des	Wal-
des,

5.	 die	 Entwicklung	 weiterer	 Geschäftsfelder,	 die	 in	 Zusammen-
hang	mit	den	in	den	Nummern	1	bis	4	genannten	Aufgaben	ste-
hen	und	dem	§	1	des	Landeswaldgesetzes	nicht	widersprechen.

Die	Forsteinrichtungswerke	werden	 in	den	Naturschutzgebieten	
und	Biosphärenreservaten	im	Einvernehmen	mit	der	zuständigen	
Naturschutzbehörde	erstellt.

(5)	Die	Landesforstanstalt	kann	Aufgaben	auch	durch	Dritte	wahr-
nehmen	lassen.	Sie	kann	zur	Erfüllung	von	Aufgaben	des	eigenen	
Wirkungskreises	 juristische	Personen	des	privaten	Rechts	grün-
den	oder	sich	an	solchen	beteiligen.	

(6)	Durch	Rechtsverordnung	der	 obersten	Forstbehörde	können	
der	Landesforstanstalt	weitere	Aufgaben	ihres	Geschäftsbereiches	
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übertragen	sowie	übertragene	Aufgaben	entzogen	oder	geändert	
werden.	Bei	der	Übertragung	von	Aufgaben	ist	festzulegen,	ob	es	
sich	hierbei	um	Aufgaben	des	eigenen	Wirkungskreises	oder	um	
Aufgaben	des	übertragenen	Wirkungskreises	handelt.

(7)	Hinsichtlich	der	Planung	und	Betreuung	von	Baumaßnahmen	
bedient	die	Landesforstanstalt	sich	des	örtlich	zuständigen	Staat-
lichen	Bau-	und	Liegenschaftsamtes.	 In	besonderen	Ausnahme-
fällen	kann	die	Landesforstanstalt	mit	Zustimmung	des	Verwal-
tungsrates	die	Landgesellschaft	beauftragen.

§ 3 
(weggefallen)

§ 4 
Träger, Gewährsträgerhaftung

(1)	Träger	der	Landesforstanstalt	ist	das	Land.

(2)	Das	Land	haftet	für	Verbindlichkeiten	der	Landesforstanstalt	
Dritten	 gegenüber	 unbeschränkt,	 soweit	 Befriedigung	 aus	 dem	
Vermögen	der	Landesforstanstalt	nicht	erlangt	werden	kann.	Die	
Wertgrenze	der	maximalen	Haftung	der	Landesforstanstalt	wird	
jährlich	im	Haushaltsgesetz	festgelegt.

Abschnitt 2 
Organisation

§ 5 
Satzung

(1)	Die	Landesforstanstalt	gibt	sich	eine	Satzung,	die	vom	Verwal-
tungsrat	mit	der	Mehrheit	seiner	Mitglieder	beschlossen	wird.	Die	
Satzung	und	deren	Änderung	bedürfen	der	Genehmigung	der	Auf-
sichtsbehörde	 sowie	 des	 Finanzministeriums	 und	 werden	 durch	
die	 Aufsichtsbehörde	 im	 Amtsblatt	 für	 Mecklenburg-Vorpom-
mern	veröffentlicht.

(2)	Im	Rahmen	der	Vorschriften	dieses	Gesetzes	und	des	Landes-
waldgesetzes	trifft	die	Satzung	Regelungen	über	die	inneren	Ver-
hältnisse	 der	 Landesforstanstalt,	 insbesondere	 über	 die	 Errich-
tung,	Auflösung	und	Verlegung	von	Außenstellen,	den	Aufbau	und	
die	 innere	 Organisation	 der	 Landesforstanstalt,	 die	 Rechte	 und	
Pflichten	ihrer	Organe,	die	Anforderungen	an	das	Rechnungswe-
sen	sowie	die	Wirtschafts-	und	Finanzplanung,	die	Geschäftsver-
teilung,	die	Vertretungsbefugnisse,	die	Befugnisse	und	Pflichten	
des	 Vorstandes	 und	 seiner	 Stellvertretung	 sowie	 das	 Verfahren	
über	die	Beschlussfassung	des	Verwaltungsrates.

(3)	Die	Satzung	kann	bestimmen,	dass	Angelegenheiten,	die	für	
die	 Landesforstanstalt	 von	 besonderer	 Bedeutung	 sind,	 der	 Zu-
stimmung	des	Verwaltungsrates	bedürfen.

§ 6 
Organe

(1)	Organe	der	Landesforstanstalt	sind	der	Vorstand	und	der	Ver-
waltungsrat.

(2)	Der	Vorstand	besteht	aus	einer	Geschäftsführerin	oder	einem	
Geschäftsführer.	Sie	oder	er	wird	von	der	Aufsichtsbehörde	nach	
den	 für	Abteilungsleiterinnen	 und	Abteilungsleiter	 der	 obersten	
Landesbehörden	gemäß	§	9	Absatz	1	Satz	3	des	Landesbeamten-
gesetzes	in	Verbindung	mit	§	4	Nummer	2	der	Allgemeinen	Lauf-
bahnverordnung	geltenden	Regelungen	ausgewählt	und	berufen.	
Die	 Anstellung	 als	 Geschäftsführerin	 oder	 Geschäftsführer	 der	
Landesforstanstalt	 für	 einen	 Zeitraum	 von	 fünf	 Jahren	 erfolgt	
durch	den	Verwaltungsrat.	Wiederholte	Berufungen	und	Verlänge-
rungen	der	Anstellungsdauer	sind	zulässig.

(3)	Der	Verwaltungsrat	nimmt	für	die	Landesforstanstalt	gegen-
über	dem	Vorstand	die	Rechte	aus	dem	Anstellungsvertrag	wahr.

(4)	Der	Verwaltungsrat	besteht	 aus	 zehn	 ständigen	Mitgliedern.	
Diese	sind:

1.	 vier	Vertreterinnen	oder	Vertreter	der	obersten	Forstbehörde,	
eine	oder	einer	davon	als	Vorsitzende	oder	Vorsitzender	sowie	
eine	oder	einer	als	deren	oder	dessen	Stellvertretung,

2.	 eine	Vertreterin	oder	ein	Vertreter	des	Finanzministeriums,

3.	 zwei	von	den	Beschäftigten	der	Landesforstanstalt	gewählte	
Vertreterinnen	oder	Vertreter,	die	nicht	Vorstand	oder	dessen	
Stellvertretung	 sind,	 wovon	 eine	 Person	 der	 Beschäftigten-
gruppe	der	Beamtinnen	und	Beamten	und	Angestellten	und	
die	zweite	der	Beschäftigtengruppe	der	Arbeiterinnen	und	Ar-
beiter	angehört,

4.	 zwei	Abgeordnete	 des	 Landtages,	 die	 vom	 Landtag	 für	 die	
Dauer	der	Legislaturperiode	bestimmt	werden,

5.	 ein	 von	 der	Aufsichtsbehörde	 zu	 berufendes	 und	 nicht	 zur	
Landesverwaltung	gehörendes	beratendes	Mitglied	mit	forst-
fachlichem	Sachverstand.

Die	Mitglieder	gemäß	Satz	2	Nummer	3	werden	in	entsprechender	
Anwendung	der	Vorschriften	über	die	Wahl	von	Personalräten	von	
den	 Beschäftigten	 der	 Landesforstanstalt	 gewählt	 und	 von	 der	
Aufsichtsbehörde	für	die	Dauer	von	jeweils	fünf	Jahren	berufen.	
Die	Mitglieder	gemäß	Satz	2	Nummer	1,	2	und	4	werden	durch	die	
sie	 entsendenden	 Institutionen	 berufen	 und	 können	 jederzeit	
durch	Berufung	eines	anderen	Mitgliedes	abberufen	werden.	Wie-
derholte	Berufungen	sind	zulässig.	Die	Berufungen	von	Mitglie-
dern	des	Verwaltungsrates	nach	Satz	2	Nummer	3	und	4,	die	bis	
zum	2.	Juni	2021	erfolgt	sind,	gelten	fort.

(5)	Die	Mitglieder	des	Verwaltungsrates	gemäß	Absatz	4	Satz	2	
Nummer	1	und	2	nehmen	ihre	Tätigkeit	im	Rahmen	ihres	Haupt-
amtes	wahr.	Bei	ihnen	bleibt	das	Weisungsrecht	der	sie	entsenden-
den	Dienststellen	unberührt.

(6)	Die	Mitglieder	des	Verwaltungsrates	gemäß	Absatz	4	Satz	2	
Nummer	3	bis	5	können	ihr	Amt	jederzeit	niederlegen.	In	diesem	
Fall	endet	ihre	Amtszeit	mit	sofortiger	Wirkung.	Satz	2	gilt	auch	
bei	Wegfall	der	in	Absatz	4	genannten	Voraussetzungen.

(7)	Die	Mitglieder	des	Verwaltungsrates	gemäß	Absatz	4	Satz	2	
Nummer	 3	 bis	 5	 sind	 ehrenamtlich	 tätig.	 Die	 §§	 83	 bis	 86	 des	
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes	 finden	 Anwendung.	 Das	
Nähere	regelt	die	Satzung.
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(8)	Die	oder	der	Vorsitzende	des	Verwaltungsrates	vertritt	den	Ver-
waltungsrat	und	setzt	dessen	Beschlüsse	um,	es	sei	denn,	der	Ver-
waltungsrat	trifft	hierzu	im	Einzelfall	eine	andere	Entscheidung.

(9)	Die	Mitglieder	der	Organe	haben,	auch	nach	ihrem	Ausschei-
den	aus	der	Landesforstanstalt,	über	vertrauliche	Angelegenhei-
ten,	die	 ihnen	durch	 ihre	Tätigkeit	 in	den	Organen	der	Landes-
forstanstalt	 bekannt	 geworden	 sind,	 Stillschweigen	 zu	 wahren,	
insbesondere	über	Betriebs-	oder	Geschäftsgeheimnisse	und	per-
sonenbezogene	Daten.	Satz	1	gilt	entsprechend	für	sonstige	Per-
sonen,	die	an	Sitzungen	des	Verwaltungsrates	teilnehmen.

§ 7 
Aufgaben des Vorstandes

(1)	Der	Vorstand	 leitet	die	Landesforstanstalt	 in	eigener	Verant-
wortung.	Er	ist	verpflichtet,	zum	Wohl	des	Landes	und	der	Lan-
desforstanstalt	eng	mit	der	obersten	Forstbehörde	zusammenzuar-
beiten.	§	43	Absatz	1	des	Gesetzes	betreffend	die	Gesellschaften	
mit	beschränkter	Haftung	findet	sinngemäß	Anwendung.	

(2)	 Der	Vorstand	 vertritt	 die	 Landesforstanstalt	 gerichtlich	 und	
außergerichtlich.

(3)	Der	Vorstand	hat	die	vorsitzende	Person	des	Verwaltungsrates	
und	deren	Stellvertretung	über	alle	wichtigen	Vorgänge	rechtzeitig	
zu	unterrichten.

(4)	An	den	Sitzungen	des	Verwaltungsrates	hat	der	Vorstand	auf	
Verlangen	des	Verwaltungsrates	teilzunehmen.

§ 8 
Aufgaben des Verwaltungsrates

(1)	Der	Verwaltungsrat	beschließt	die	Leitlinien	für	die	Tätigkeit	der	
Landesforstanstalt.	Er	berät	und	überwacht	den	Vorstand.	Er	kann	
von	diesem	jederzeit	Bericht	über	die	Angelegenheiten	der	Landes-
forstanstalt	verlangen,	Unterlagen	einsehen	und	prüfen	sowie	Be-
sichtigungen	vornehmen;	soweit	erforderlich,	kann	er	damit	auch	
einzelne	Mitglieder	beauftragen	oder	sich	Dritter	bedienen.	

(2)	Der	Verwaltungsrat	beschließt	insbesondere	über

1.	 den	 Wirtschaftsplan	 mit	 Stellenplan	 sowie	 den	 Finanzplan,	
einschließlich	seiner	Änderungen,

2.	 den	Jahresabschluss	und	den	Lagebericht	mit	dem	Jahresbe-
richt,

3.	 die	Anstellung	des	Vorstandes	gemäß	§	6	Absatz	2	Satz	3,

4.	 die	Entlastung	des	Vorstandes,

5.	 die	Gründung	juristischer	Personen	des	privaten	Rechts	sowie	
den	Erwerb	und	die	Veräußerung	von	Beteiligungen	an	sol-
chen	gemäß	§	2	Absatz	5	Satz	2,

6.	 die	Vergabe	von	Aufträgen,	wenn	der	jeweilige	Wert	des	Auf-
trages	eine	durch	die	Satzung	festzulegende	Höhe	überschrei-
tet,

7.	 den	 Erwerb	 und	 die	 Veräußerung	 von	 Grundstücken	 oder	
grundstücksgleichen	Rechten	sowie	die	Belastung	von	Grund-
stücken,	wenn	der	Wert	des	Grundstückes	oder	des	Rechtes	
eine	durch	die	Satzung	festzulegende	Höhe	überschreitet,

8.	 die	Bestellung	des	Wirtschaftsprüfers	für	den	Jahresabschluss	
sowie

9.	 die	Vertretungsbefugnisse	und	Aufgabenbereiche	des	Vorstan-
des.

Die	in	§	6	Absatz	4	Satz	2	Nummer	4	genannten	Mitglieder	kön-
nen	aus	wichtigem	Grund	verlangen,	dass	Angelegenheiten,	die	
der	 Beschlussfassung	 durch	 den	Verwaltungsrat	 unterliegen,	 in	
nicht	öffentlicher	Sitzung	des	für	Forsten	zuständigen	Ausschus-
ses	des	Landtags	erörtert	werden.

(3)	Der	Verwaltungsrat	gibt	sich	eine	Geschäftsordnung.	

(4)	Der	Verwaltungsrat	wird	durch	die	vorsitzende	Person	einbe-
rufen.	Er	ist	beschlussfähig,	wenn	mindestens	fünf	seiner	Mitglie-
der,	darunter	mindestens	drei	Mitglieder	nach	§	6	Absatz	4	Satz	2	
Nummer	1	und	2,	anwesend	sind.

(5)	Im	Falle	der	Verhinderung	können	die	Mitglieder	dadurch	an	
der	Beschlussfassung	des	Verwaltungsrates	 teilnehmen,	dass	sie	
schriftliche	Stimmabgaben	überreichen	 lassen.	Die	schriftlichen	
Stimmabgaben	 können	 der	 oder	 dem	Vorsitzenden	 des	Verwal-
tungsrates	übergeben	oder	durch	andere	Verwaltungsratsmitglie-
der	überreicht	werden.	Abweichend	von	Satz	1	können	sich	die	in	
§	6	Absatz	4	Satz	2	Nummer	4	genannten	Mitglieder	auch	durch	
je	 ein	 stellvertretendes	 Mitglied	 vertreten	 lassen,	 das	 ebenfalls	
nach	dem	Verfahren	gemäß	§	6	Absatz	4	Satz	4	zu	bestimmen	ist.

(6)	Beschlüsse	nach	Absatz	2	Satz	1	Nummer	1,	4	und	7	bedürfen	
der	 Genehmigung	 der	 Aufsichtsbehörde;	 Beschlüsse	 nach	 Ab-
satz	2	Satz	1	Nummer	4	und	über	die	Höhe	der	Vorstandsvergü-
tung	bedürfen	darüber	hinaus	der	Genehmigung	des	Finanzminis-
teriums.	Beschlüsse	nach	Absatz	2	Satz	1	Nummer	5	bedürfen	der	
Einwilligung	der	Aufsichtsbehörde	und	des	Finanzministeriums.	

(7)	Betrifft	die	Veräußerung	Flächen	in	Naturschutzgebieten	oder	
Biosphärenreservaten,	erfolgt	die	Genehmigung	der	Aufsichtsbe-
hörde	 zu	den	Beschlüssen	nach	Absatz	2	Satz	1	Nummer	7	 im	
Einvernehmen	 mit	 der	 obersten	 Naturschutzbehörde.	 In	 diesem	
Fall	steht	dem	Land	abweichend	von	§	66	Absatz	1	des	Bundesna-
turschutzgesetzes	kein	Vorkaufsrecht	zu.

Abschnitt 3 
Vermögen, Wirtschaftsführung, Rechnungswesen,  

Finanzierung, Prüfung

§ 9 
Vermögen

(1)	Zum	1.	Januar	2006	ist	das	im	Landeseigentum	stehende	und	
durch	 die	 Landesforstverwaltung	 verwaltete	 Vermögen,	 ein-
schließlich	 der	 Grundstücke	 und	 Gebäude	 der	 Forstverwaltung,	
auf	 die	 Landesforstanstalt	 unentgeltlich	 übergegangen.	 Ausge-
nommen	hiervon	 ist	das	durch	die	Nationalparkverwaltung	ver-
waltete	Eigentum.	Die	oberste	Forstbehörde	stellt	im	Einverneh-
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men	mit	der	für	Liegenschaftsangelegenheiten	zuständigen	obers-
ten	Landesbehörde	die	von	dem	Vermögensübergang	betroffenen	
Grundstücke	auf	der	Grundlage	einer	Flurstücksliste	Wald,	einer	
Liste	bebauter	Liegenschaften	und	einer	Liste	sonstiger	Liegen-
schaften	nach	ihrer	Bezeichnung	im	Liegenschaftskataster	und	im	
Grundbuch	fest	und	ersucht	auf	der	Grundlage	darüber	erstellter	
Verzeichnisse	das	zuständige	Grundbuchamt	um	die	Berichtigung	
des	Grundbuchs;	sofern	Straßenflächen	betroffen	sind,	ist	die	für	
den	Straßenbau	zuständige	oberste	Landesbehörde	zu	beteiligen.	
In	die	Flurstücksliste	Wald	werden	die	Flurstücke	aufgenommen,	
die	sich	im	Landeseigentum	befinden,	bisher	von	der	Landesforst-
verwaltung	verwaltet	wurden	und	Wald	im	Sinne	des	§	2	des	Lan-
deswaldgesetzes	sind.	Bei	Flächen	mit	unterschiedlicher	Nutzung	
entscheidet	über	die	Aufnahme	in	die	Liste	die	überwiegende	Nut-
zungsart.	 Die	 zum	 Zeitpunkt	 des	 Übergangs	 bestehenden	 Ver-
pflichtungen	des	Landes	sowie	Nutzungsbeschränkungen	in	Be-
zug	auf	Grundstücke,	die	zur	Erfüllung	von	Naturschutzaufgaben	
des	Landes	erforderlich	sind	und	zu	deren	Einhaltung	das	Land	
gegenüber	Dritten	verpflichtet	ist,	sind	auf	Verlangen	des	Landes	
grundbuchlich	 zu	 sichern.	 Die	 oberste	 Naturschutzbehörde	 be-
stimmt	 im	 Einvernehmen	 mit	 der	 obersten	 Forstbehörde	 die	
Grundstücke	und	die	Gestaltung	der	Sicherheit.

(2)	Die	für	Forsten	zuständige	oberste	Landesbehörde	kann	mit	
Zustimmung	 der	 für	 Liegenschaften	 zuständigen	 obersten	 Lan-
desbehörde	weitere	Flächen	unentgeltlich	auf	die	Landesforstan-
stalt	übertragen.

(3)	Die	Landesforstanstalt	kann	mit	Zustimmung	des	Landtages	
verpflichtet	werden,	Forstvermögen	zu	veräußern	und	den	Erlös	
an	den	Landeshaushalt	abzuführen.

(4)	Das	Land	hat	einen	Anspruch	auf	unentgeltliche	Rückübertra-
gung	hinsichtlich	der	im	Eigentum	der	Landesforstanstalt	stehen-
den	Grundstücke.	Dieser	Anspruch	darf	nur	geltend	gemacht	wer-
den,	soweit	die	Grundstücke	für	öffentliche	Zwecke	des	Landes	
Mecklenburg-Vorpommern	benötigt	werden.	Der	Landesforstan-
stalt	sind	Eigeninvestitionen	auf	diesen	Grundstücken	zu	erstat-
ten.	Der	Anspruch	ist	von	der	für	die	Aufgabe	jeweils	zuständigen	
obersten	Landesbehörde	im	Einvernehmen	mit	der	obersten	Forst-
behörde	geltend	zu	machen.

(5)	Das	Land	hat	ein	Vorkaufsrecht	hinsichtlich	der	im	Eigentum	
der	Landesforstanstalt	stehenden	Grundstücke.	Das	Vorkaufsrecht	
darf	nur	aus	Gründen	des	überwiegenden	Gemeinwohls	ausgeübt	
werden.	§	26	Absatz	2	und	4	des	Landeswaldgesetzes	gilt	entspre-
chend.

§ 10 
Wirtschaftsführung

(1)	Die	Landesforstanstalt	ist	nach	kaufmännischen	Grundsätzen	
zu	 führen.	 Bei	 ihrer	 Tätigkeit	 hat	 die	 Landesforstanstalt	 die	
Grundsätze	der	Wirtschaftlichkeit	und	Sparsamkeit	im	Sinne	von	
§	 7	 der	 Landeshaushaltsordnung	 Mecklenburg-Vorpommern	 zu	
beachten.	 Bei	 Aufgaben	 des	 eigenen	 Wirkungskreises	 soll	 die	
Landesforstanstalt	 unter	 Berücksichtigung	 wichtiger	 Gemein-
wohlbelange,	insbesondere	notwendiger	Maßnahmen	zur	Beseiti-
gung	der	Klimaschäden	und	zum	Umbau	zu	klimastabilen	Wäl-
dern,	Kostendeckung	anstreben.

(2)	 Der	Vorstand	 stellt	 vor	 Beginn	 jedes	 Geschäftsjahres	 einen	
Wirtschaftsplan	 auf.	 Im	Wirtschaftsplan	 sind	 die	Aufgaben	 des	
eigenen	und	die	des	übertragenen	Wirkungskreises	getrennt	dar-
zustellen.	Der	Wirtschaftsplan	besteht	aus	dem	Erfolgsplan	und	
dem	Finanzplan.	Der	Erfolgsplan	enthält	alle	vorhersehbaren	Er-
träge	 und	 Aufwendungen	 des	 Geschäftsjahres.	 Der	 Finanzplan	
enthält	den	gesamten	Finanzbedarf	und	die	vorhersehbaren	De-
ckungsmittel	des	Geschäftsjahres.

(3)	Der	Wirtschaftsplan	(Erfolgs-	und	Finanzplan	mit	Stellenüber-
sicht)	wird	dem	Haushaltsplan	des	Landes	als	Anlage	beigefügt.

(4)	Im	Übrigen	finden	die	haushaltsrechtlichen	Vorschriften	des	
Landes	gemäß	§	105	der	Landeshaushaltsordnung	Mecklenburg-
Vorpommern	Anwendung.	Die	§§	63	und	64	der	Landeshaushalts-
ordnung	Mecklenburg-Vorpommern	gelten	mit	der	Maßgabe,	dass	
eine	 Einwilligung	 des	 Finanzministeriums	 nur	 erforderlich	 ist,	
wenn	der	 in	§	8	Absatz	2	Satz	1	Nummer	7	genannte	Wert	des	
Grundstücks	überschritten	ist.

§ 11 
Geschäftsjahr, Rechnungswesen und Jahresabschluss

(1)	Geschäftsjahr	ist	das	Kalenderjahr.

(2)	Die	Landesforstanstalt	 führt	Rechnung	nach	den	Regeln	der	
kaufmännischen	 doppelten	 Buchführung.	 Die	 Vorschriften	 des	
Dritten	 Buches	 des	 Handelsgesetzbuchs	 über	 Buchführung,	 In-
ventar,	Aufbewahrung	von	Unterlagen	und	Aufbewahrungsfristen	
werden	angewandt.

(3)	Der	Vorstand	hat	für	den	Schluss	eines	jeden	Geschäftsjahres	
einen	Jahresabschluss,	der	aus	Bilanz,	Gewinn-	und	Verlustrech-
nung	 und	Anhang	 besteht,	 und	 einen	 Lagebericht	 aufzustellen.	
Die	Vorschriften	für	große	Kapitalgesellschaften	im	Dritten	Buch	
des	Handelsgesetzbuches,	und	zwar	die	allgemeinen	Vorschriften,	
die	Vorschriften	über	Bilanz,	Gewinn-	und	Verlustrechnung,	An-
hang	und	Lagebericht	und	Bewertungen	gelten	sinngemäß,	soweit	
dieses	Gesetz	nichts	anderes	bestimmt.	Die	Gewinn-	und	Verlust-
rechnung	ist	nach	dem	Gesamtkostenverfahren	aufzustellen.

(4)	 Die	 Prüfung	 des	 Jahresabschlusses	 unter	 Einbeziehung	 der	
Buchführung	 und	 des	 Lageberichtes	 erfolgt	 durch	 einen	 Wirt-
schaftsprüfer	nach	den	für	große	Kapitalgesellschaften	geltenden	
Vorschriften	des	Dritten	Buches	des	Handelsgesetzbuchs.	Die	Be-
auftragung	des	Wirtschaftsprüfers	 erfolgt	 im	Einvernehmen	mit	
der	Aufsichtsbehörde	und	dem	Landesrechnungshof.	Auf	die	Jah-
resabschlussprüfung	 ist	 §	 53	 des	 Haushaltsgrundsätzegesetzes	
vom	19.	August	1969	(BGBl.	I	S.	1273),	das	zuletzt	durch	Artikel	
63	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2848)	geän-
dert	worden	ist,	entsprechend	anzuwenden.	Die	Aufsichtsbehörde	
nimmt	 die	 Rechte	 gemäß	 §	 68	 der	 Landeshaushaltsordnung	
Mecklenburg-Vorpommern	in	Anspruch.	Die	Prüfungsrechte	des	
Landesrechnungshofes	gemäß	§	111	der	Landeshaushaltsordnung	
Mecklenburg-Vorpommern	bleiben	unberührt.

(5)	 Der	 Jahresabschluss,	 der	 Lagebericht,	 der	 Bestätigungsver-
merk	des	Abschlussprüfers	und	die	nach	dem	Gesetz	zur	Offenle-
gung	 der	 Bezüge	 der	 Geschäftsleitung	 bei	 Unternehmen	 in	 der	
Rechtsform	einer	landesunmittelbaren	juristischen	Person	des	öf-
fentlichen	Rechts	im	Land	Mecklenburg-Vorpommern	zu	veröf-



Nr.	57	 Tag	der	Ausgabe:	Schwerin,	den	31.	August	2021	 1271

fentlichenden	Bezüge	des	Vorstandes	werden	im	Amtlichen	An-
zeiger,	 Anlage	 zum	 Amtsblatt	 für	 Mecklenburg-Vorpommern,	
veröffentlicht.

§ 12 
Gebühren- und Abgabenfreiheit

Die	aus	Anlass	des	Vermögensüberganges	auf	die	Landesforstan-
stalt	 erforderlichen	 Geschäfte,	 einschließlich	 der	 erforderlichen	
Eintragungen	in	öffentliche	Bücher	und	Register,	sind	von	Gebüh-
ren	und	Abgaben	des	Landes	sowie	der	seiner	Aufsicht	unterste-
henden	juristischen	Personen	des	öffentlichen	Rechts	befreit.

Abschnitt 4 
Personal

§ 13 
Dienstherrnfähigkeit, Tariffähigkeit,  

Zuständigkeit des Landesamtes für Finanzen

(1)	 Die	 Landesforstanstalt	 besitzt	 das	 Recht,	 Beamte	 zu	 haben	
(Dienstherrnfähigkeit).	 Sie	 kann	 Beamte	 ernennen.	 Das	 Nähere	
regelt	die	Satzung.

(2)	Für	Arbeitnehmer	und	Auszubildende	gelten	die	für	das	Land	
Mecklenburg-Vorpommern	 jeweils	 gültigen	 einschlägigen	 tarif-
rechtlichen	Bestimmungen,	solange	und	soweit	die	Landesforst-
anstalt	nicht	einem	Arbeitgeberverband	beitritt	oder	eigene	Tarif-
verträge	abschließt.

(3)	Die	Regelung	nach	Absatz	2	gilt	nicht	für	die	auf	die	Landes-
forstanstalt	übergegangenen	Arbeitsverhältnisse.

(4)	Die	Festsetzung,	Anweisung	und	Rückforderung	von	Besoldung	
und	Entgelt	an	die	Beamtinnen	und	Beamten,	Arbeitnehmerinnen	
und	Arbeitnehmer	sowie	die	Auszubildenden	der	Landesforstanstalt	
erfolgt	durch	das	Landesamt	für	Finanzen.	Zu	den	Dienstleistungen	
des	Landesamtes	für	Finanzen	gehören	auch	die	Gewährung	von	
Beihilfe,	 Trennungsgeld,	 Umzugskosten,	 die	 Nachversicherung,	
der	 Versorgungsausgleich	 sowie	 Aufwandsentschädigungen	 und	
die	Meldungen	an	die	Sozialversicherungsträger.	Ebenso	nimmt	das	
Landesamt	für	Finanzen	versorgungsrechtliche	Aufgaben	im	Sinne	
des	§	49	Absatz	1	des	Landesbeamtenversorgungsgesetzes	Meck-
lenburg-Vorpommern	wahr.	Die	Dienstleistungen	des	Landesamtes	
für	Finanzen	für	die	Landesforstanstalt	erfolgen	kostenfrei.

§ 14 
Übergeleitetes Personal, Rückkehrrecht

(1)	Die	Beamtinnen	und	Beamten	des	Landesamtes	 für	Forsten	
und	 Großschutzgebiete	 (Landesamt)	 sowie	 der	 Forstämter	 sind	
gemäß	§	14	Absatz	1	Satz	1	des	Landesforstanstaltserrichtungsge-
setzes	in	der	bis	zum	30.	Juni	2021	geltenden	Fassung	Beamtin-
nen	 und	 Beamte	 der	 Landesforstanstalt	 geworden.	 Die	 Landes-
forstanstalt	 bildet	 für	 Beamte,	 die	 durch	 die	 Landesforstanstalt	

erstmalig	 in	 das	 Beamtenverhältnis	 berufen	 werden,	 Pensions-
rückstellungen.

(2)	Für	die	vom	Land	auf	die	Landesforstanstalt	übergegangenen	
Arbeitnehmer	und	Auszubildenden	gelten	die	arbeitsvertraglichen	
Regelungen	sowie	die	für	das	Land	in	der	jeweils	geltenden	Fas-
sung	maßgeblichen	Tarifverträge	fort.

(3)	Die	Absätze	1	und	2	gelten	nicht	für	diejenigen	Beamten,	An-
gestellten,	Arbeiter	und	Auszubildenden	des	Landesamtes,	die	bis	
zum	Inkrafttreten	des	in	Absatz	1	genannten	Gesetzes	Aufgaben	
der	Großschutzgebietsverwaltung	wahrgenommen	haben.

(4)	Für	den	Fall	der	Auflösung	der	Landesforstanstalt	 stellt	das	
Land	sicher,	dass	das	im	maßgeblichen	Zeitpunkt	geltende	Tarif-
recht	für	die	im	Zuge	der	Anstaltserrichtung	übergeleiteten	Arbeit-
nehmer	weiterhin	Anwendung	findet.	Den	übergeleiteten	Beam-
ten,	Angestellten	und	Arbeitern	wird	ein	Rückkehrrecht	 für	den	
Fall	eingeräumt,	dass	die	Landesforstanstalt	 in	eine	Rechtsform	
mit	privater	Mehrheitsbeteiligung	umgewandelt	wird.	Dabei	wird	
die	 erreichte	 Besoldungs-,	 Vergütungs-	 oder	 Lohngruppe	 ein-
schließlich	 einer	 etwaigen	 Vergütungsgruppenzulage	 sowie	 die	
Dienstalters-,	 Lebensalters-	 oder	 die	 Lohnstufe	 gesichert,	 nicht	
jedoch	die	betriebsspezifischen	Einkommensbestandteile.	Rück-
kehrer	 sind	verpflichtet,	 jede	zumutbare	Tätigkeit	 innerhalb	der	
Landesverwaltung	zu	übernehmen.

(5)	Im	Zeitpunkt	der	Errichtung	der	Landesforstanstalt	bestehende	
Dienstvereinbarungen	gelten	bis	zum	Abschluss	neuer	Vereinba-
rungen	fort.

Abschnitt 5 
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 15 
Rechtsübergang, Verwaltungs- und Klageverfahren, 

Die	Landesforstanstalt	ist	zum	Zeitpunkt	ihrer	Errichtung	in	die	
von	dem	Landesamt	und	den	Forstämtern	begründeten	Rechte	und	
Pflichten	aus	allen	zu	diesem	Zeitpunkt	bestehenden	Verträgen,	
Forderungen	und	Verbindlichkeiten	sowie	in	die	mit	der	Boden-
verwertungs-	und	-verwaltungsgesellschaft	mit	beschränkter	Haf-
tung	geschlossenen	Bewirtschaftungsverträge	eingetreten,	soweit	
sie	 nicht	 von	 der	 Großschutzgebietsverwaltung	 abgeschlossen	
oder	begründet	worden	sind,	und	führt	die	schwebenden	Verwal-
tungs-	und	Klageverfahren	fort.

§ 16 
(weggefallen)

§ 17 
Auflösung

Im	Fall	der	Auflösung	der	Landesforstanstalt	fällt	deren	Vermögen	
an	das	Land.
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Artikel 1

In	§	1	der	Mindest-Stundenentgelt-Verordnung	vom	7.	September	
2018	(GVOBl.	M-V	S.	358),	die	zuletzt	durch	Verordnung	vom		
25.	September	2020	(GVOBl.	M-V	S.	879)	geändert	worden	ist,	
wird	 die	 Angabe	 „10,35	 Euro	 (brutto)“	 durch	 die	 Angabe		
„10,55	Euro	(brutto)“	ersetzt.	

Artikel 2

Diese	Verordnung	tritt	am	1.	Oktober	2021	in	Kraft.

Dritte Verordnung zur Änderung der Mindest-Stundenentgelt-Verordnung*

Vom 10. August 2021

Aufgrund	des	§	9	Absatz	4	Satz	2	des	Vergabegesetzes	Mecklenburg-Vorpommern	vom	7.	Juli	2011	(GVOBl.	M-V	S.	411),	das	zuletzt	
durch	Artikel	1	des	Gesetzes	vom	12.	Juli	2018	(GVOBl.	M-V	S.	242)	geändert	worden	ist,	verordnet	das	Ministerium	für	Wirtschaft,	
Arbeit	und	Gesundheit:

Schwerin,	den	10.	August	2021

Der Minister für Wirtschaft, 
Arbeit und Gesundheit 

Harry Glawe

_____	
* Ändert	VO	vom	7.	September	2018;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	703	-	2	-	2
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§ 1 
Höhe des pauschalen Ausgleichs  

von Gewerbesteuermindereinnahmen

(1)	Gemäß	§	37	Absatz	1	des	Finanzausgleichsgesetzes	Mecklenburg-
Vorpommern	 beträgt	 der	 pauschale	Ausgleich	 von	 Gewerbesteuer-
mindereinnahmen	der	Gemeinden	im	Jahr	2021	67	000	000	Euro.

(2)	Von	den	nach	Absatz	1	zur	Verfügung	stehenden	Mitteln	wird	
ein	Teilbetrag	in	Höhe	von	58	000	000	Euro	(Teilbetrag	1)	anhand	
einer	 Gegenüberstellung	 des	 Netto-Gewerbesteueraufkommens	
im	 Zeitraum	 vom	 1.	 April	 2020	 bis	 zum	 31.	 März	 2021	 zum	
durchschnittlichen	 Netto-Gewerbesteueraufkommen	 der	 Jahre	
2018	und	2019	verteilt.	Der	Restbetrag	 in	Höhe	von	9	000	000	
Euro	(Teilbetrag	2)	wird	anhand	eines	Vergleichs	des	Netto-Ge-
werbesteueraufkommens	des	Jahres	2020	zuzüglich	der	Kompen-
sationszahlung	nach	§	36	des	Finanzausgleichsgesetzes	Mecklen-
burg-Vorpommern	 im	 Jahr	 2020	 zum	 durchschnittlichen	 Netto-
Gewerbesteueraufkommen	der	Jahre	2016	bis	2019	verteilt.

§ 2 
Berechnung und Festsetzung  

der Schlüsselzahlen und Zuweisungen

(1)	Zur	Verteilung	der	nach	§	1	zur	Verfügung	stehenden	Mittel	
werden	für	die	Gemeinden	jeweils	zwei	Schlüsselzahlen	gebildet.

(2)	Bei	Gemeinden,	deren	Gewerbesteueraufkommen	abzüglich	
einer	rechnerisch	ermittelten	Gewerbesteuerumlage	im	Zeitraum	
vom	1.	April	2020	bis	zum	31.	März	2021	geringer	als	im	Durch-
schnitt	der	Jahre	2018	und	2019	ist,	wird	im	Verhältnis	der	Diffe-
renz	 zur	Summe	aller	negativen	Differenzen	eine	Schlüsselzahl	
(Schlüsselzahl	1)	gebildet.

(3)	Bei	Gemeinden,	deren	Gewerbesteueraufkommen	abzüglich	
einer	 rechnerischen	 Gewerbesteuerumlage	 des	 Jahres	 2020	 zu-
züglich	 der	 Kompensationszahlung	 nach	 §	 36	 des	 Finanzaus-
gleichsgesetzes	Mecklenburg-Vorpommern	im	Jahr	2020	geringer	
als	im	Durchschnitt	der	Jahre	2016	bis	2019	ist,	wird	im	Verhältnis	
der	Differenz	zur	Summe	aller	negativen	Differenzen	eine	Schlüs-
selzahl	(Schlüsselzahl	2)	gebildet.

(4)	Die	Zuweisung	 einer	Gemeinde	 ergibt	 sich	 aus	der	Summe	
ihrer	Schlüsselzahl	1	multipliziert	mit	dem	Teilbetrag	1	und	ihrer	
Schlüsselzahl	2	multipliziert	mit	dem	Teilbetrag	2.

(5)	Bei	den	Mittelwertbildungen	werden	negative	Aufkommen	der	
Jahre	2016	bis	2018	auf	Null	gesetzt.	Die	Schlüsselzahlen	werden	
auf	acht	Nachkommastellen	gerundet.	Die	Zuweisungen	werden	
mathematisch	auf	volle	100	Euro	gerundet.

(6)	Die	Festsetzung	der	Schlüsselzahlen	und	Zuweisungen	ergibt	
sich	aus	der	Anlage,	die	Bestandteil	dieser	Verordnung	ist.

§ 3 
Bestimmung der Steuerkraftmesszahl

(1)	Gemäß	§	37	Absatz	4	des	Finanzausgleichsgesetzes	Mecklen-
burg-Vorpommern	werden	die	Zuweisungen	nach	§	2	im	Jahr	2023	
bei	der	Bestimmung	der	Steuerkraftmesszahl	nach	§	18	des	Finanz-
ausgleichsgesetzes	Mecklenburg-Vorpommern	berücksichtigt.	Da-
zu	wird	der	Zuweisungsbetrag	nach	§	2	einer	Gemeinde	durch	einen	
für	 jede	Gemeinde	zu	bestimmenden	durchschnittlichen	gewoge-
nen	Hebesatz	der	Jahre	2018	bis	2020	geteilt	und	mit	dem	Nivellie-
rungshebesatz	für	die	Gewerbesteuer	nach	§	18	Absatz	1	Satz	2	des	
Finanzausgleichsgesetzes	Mecklenburg-Vorpommern	vervielfältigt	
(Steuerkraftzahl).

(2)	Zur	Bestimmung	des	durchschnittlichen	gewogenen	Hebesat-
zes	einer	Gemeinde	wird	die	Summe	der	Gewerbesteueraufkom-
men	der	Jahre	2018	bis	2020	durch	die	Summe	der	Grundbeträge	
der	Jahre	2018	bis	2020	geteilt.

(3)	 Die	 zu	 berücksichtigenden	 Steuerkraftzahlen	 werden	 in	 der	
Anlage	dargestellt.

§ 4 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese	Verordnung	tritt	am	Tag	nach	ihrer	Verkündung	in	Kraft	und	
am	31.	Dezember	2023	außer	Kraft.

Verordnung über den pauschalen Ausgleich von  
Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden im Jahr 2021

Vom 23. August 2021

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	6030	-	14	-	4

Aufgrund	des	§	37	Absatz	5	des	Finanzausgleichsgesetzes	Mecklenburg-Vorpommern	vom	9.	April	2020	(GVOBl.	M-V	S.	166),	das	
zuletzt	durch	Artikel	4	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2020	(GVOBl.	M-V	S.	1364,	1366)	geändert	worden	ist,	verordnet	das	Ministe-
rium	für	Inneres	und	Europa:

Schwerin,	den	23.	August	2021

Der Minister 
für Inneres und Europa 

Torsten Renz

Anlage
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§	1	 Anwendungsbereich	und	Begriffsbestimmungen	
§	2		 Grundsätze	für	den	Präsenz-Studienbetrieb	
§	3		 Präsenz-Veranstaltungen	des	Studienbetriebs	
§	4		 Teilnahme	an	Präsenzveranstaltungen	
§	5		 Abstandspflicht,	Tragen	einer	Mund-Nase-Bedeckung	
§	6		 Hygiene-	und	Sicherheitskonzept	
§	7		 Studienbetrieb	Sport,	Allgemeiner	Hochschulsport	
§	8		 Bibliotheken	
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Verordnung über besondere Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung  
des Coronavirus SARS-CoV-2 an Hochschulen 

(Hochschul-Corona-Verordnung – HochschulCoronaVO M-V)

Vom 25. August 2021

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	B	2126	-	13	-	55

Aufgrund	des	§	32	Satz	1	und	2	 in	Verbindung	mit	 §	28	Absatz	1	und	§	28a	 Infektionsschutzgesetz	vom	20.	 Juli	 2000	 (BGBl.	 I		
S.	1045),	das	zuletzt	durch	Artikel	6	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3274)	geändert	worden	ist,	in	Verbindung	mit	§	15	
Absatz	5	Satz	2	der	Corona-LVO	M-V	vom	23.	April	2021	(GVOBl.	M-V	S.	381,	523),	die	zuletzt	durch	die	Verordnung	vom	17.	August	
2021	(GVOBl.	M-V	S.	1230)	geändert	worden	ist,	verordnet	das	Ministerium	für	Bildung,	Wissenschaft	und	Kultur	im	Einvernehmen	
mit	dem	für	Gesundheit	zuständigen	Ministerium:

Inhaltsübersicht

§ 1 
Anwendungsbereich und Begriffsbestimmung

(1)	 Diese	Verordnung	 dient	 der	 Bekämpfung	 der	 Pandemie	 des	
Coronavirus-SARS-CoV-2	 (Coronavirus)	 im	 Rahmen	 des	 Ge-
sundheitsschutzes	 an	 den	 staatlichen	 und	 staatlich	 anerkannten	
Hochschulen	nach	§	1	Absatz	1	und	5	des	Landeshochschulgeset-
zes	Mecklenburg-Vorpommern.

(2)	 Vom	 Anwendungsbereich	 dieser	 Verordnung	 sind	 auch	 die	
Studierendenwerke	nach	§	2	Studierendenwerksgesetz	Mecklen-
burg-Vorpommern	erfasst,	 soweit	dies	 in	§	9	bestimmt	 ist.	Vom	
Anwendungsbereich	nicht	erfasst	 ist	die	Fachhochschule	für	öf-
fentliche	Verwaltung,	Polizei	und	Rechtspflege	des	Landes	Meck-
lenburg-Vorpommern.	Für	Fern-	und	Onlinestudiengänge	gelten	
für	Präsenzanteile	und	Prüfungen	die	Bestimmungen	des	Bundes-
landes,	 in	 welchem	 die	 Präsenzanteile	 und	 Prüfungen	 durchge-
führt	werden;	im	Übrigen	richtet	sich	die	Durchführung	der	Prä-
senzanteile	und	Prüfungen	nach	dieser	Verordnung.

(3)	Soweit	in	dieser	Verordnung	auf	die	risikogewichtete	Einstu-
fung	verwiesen	wird,	handelt	es	sich	um	das	Ergebnis	der	Einstu-
fung	des	COVID-19-Infektionsgeschehens	des	Landesamtes	 für	
Gesundheit	und	Soziales	Mecklenburg-Vorpommern,	welches	als	
Hauptkriterium	 die	 7-Tage-Inzidenz	 der	 COVID-19-Fälle	 des	
Landkreises	oder	der	kreisfreien	Stadt	sowie	die	Nebenkriterien	

der	7-Tage-Inzidenz	der	Hospitalisierten	des	Landkreises	oder	der	
kreisfreien	 Stadt	 und	 der	 ITS-Auslastung	 des	 Klinik-Clusters,	
dem	der	Landkreis	oder	die	kreisfreie	Stadt	angehört,	beinhaltet	
(https://www.lagus.mv-regierung.de/Gesundheit/Infektions-
schutzPraevention/Daten-Corona-Pandemie).

§ 2 
Grundsätze für den Präsenz-Studienbetrieb

(1)	An	den	Hochschulen	kann	der	Studienbetrieb	grundsätzlich	in	
Präsenz	nach	Maßgabe	dieser	Verordnung	stattfinden;	im	Übrigen	
findet	der	Studienbetrieb	in	digitalen	Formaten	und	anderen	Fern-
lehrformaten	statt.	Soweit	der	Studienbetrieb	in	Präsenz	stattfin-
det,	können	die	Hochschulen	in	begründeten	Einzelfällen	für	Stu-
dierende,	 die	 pandemiebedingt	 an	 Präsenzveranstaltungen	 nicht	
teilnehmen	können,	andere	Formate	anbieten.

(2)	 Hochschulgebäude	 dürfen	 nur	 zu	 Zwecken	 der	 Hochschule	
genutzt	 werden.	 Die	 Hochschule	 kann	 die	 Nutzung	 für	 weitere	
Zwecke	zulassen;	Ausnahmen	nach	Halbsatz	1	sind	im	Hygiene-	
und	Sicherheitskonzept	nach	§	6	Absatz	1	darzustellen.

(3)	Für	Ansammlungen	und	Zusammenkünfte	zu	privaten	Zwe-
cken	auf	dem	Gelände	der	Hochschule	und	sonstige	Veranstaltun-
gen	außerhalb	des	Lehrbetriebs	gilt	§	8	der	Corona-LVO	M-V.



1298	 Gesetz-	und	Verordnungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	2021	 Nr.	57

§ 3 
Präsenz-Veranstaltungen des Studienbetriebs

(1)	Veranstaltungen	in	Präsenzform	und	sonstige	Präsenzformate	
des	Studienbetriebs	bedürfen	unter	Berücksichtigung	der	risiko-
gewichteten	Einstufung	im	Sinne	von	§	1	Absatz	3	und	nach	Maß-
gabe	dieser	Verordnung	der	Zulassung	durch	die	Hochschule,	die	
nach	pflichtgemäßem	Ermessen	erteilt	wird.

(2)	Unabhängig	von	der	 risikogewichteten	Einstufung	 im	Sinne	
von	§	1	Absatz	3	können	in	Präsenzform	von	der	Hochschule	ins-
besondere	zugelassen	werden:

1.	 Praxisveranstaltungen,	insbesondere	die	spezielle	Labor-	oder	
Arbeitsräume	 an	 den	 Hochschulen	 erfordern,	 insbesondere	
Laborpraktika,	praktische	Ausbildungsanteile	mit	Patienten-
kontakt	unter	Einhaltung	der	Vorgaben	der	Klinika	und	Lehr-
krankenhäuser,	 Präparierkurse	 sowie	 Veranstaltungen	 mit	
überwiegend	praktischen	und	künstlerischen	Ausbildungsan-
teilen,

2.	 Prüfungen,	insbesondere	Studienabschluss-	und	abschlussre-
levante	Teilprüfungen,

3.	 Zugangs-	und	Zulassungsverfahren	sowie

4.	 an	der	Hochschule	für	Musik	und	Theater	Rostock	der	musi-
kalische	Übebetrieb	oder	die	künstlerische	selbstständige	Ar-
beit	am	Werk,	soweit	diese	zwingend	notwendig	sind.

Satz	1	gilt	insbesondere	auch	für	Veranstaltungen	für	Studierende	
im	ersten	Semester	oder	Studierende,	die	zum	Sommersemester	
2021	oder	zum	Wintersemester	2021/2022	ihr	Studium	im	ersten	
Fachsemester	aufgenommen	haben,	und	für	Studierende,	die	un-
mittelbar	vor	dem	Studienabschluss	oder	vor	abschlussrelevanten	
Teilprüfungen	stehen.

§ 4 
Teilnahme an Präsenzveranstaltungen

(1)	An	den	Veranstaltungen	in	Präsenzform	und	in	sonstigen	Prä-
senzformaten	der	Hochschulen	dürfen	nur	Personen	teilnehmen,	
die	zu	Beginn	der	Veranstaltung	einen	Nachweis	im	Sinne	von	§	2	
Nummer	 7	 COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverord-
nung	 (SchAusnahmV)	vom	8.	Mai	2021	 (BAnz	AT	08.05.2021	
V1)	vorlegen,	dass	keine	Infektion	mit	dem	SARS-CoV-2-Virus	
besteht.	Die	Vorlage	eines	Negativ-Tests	ist	nicht	erforderlich	für	
geimpfte	Personen	im	Sinne	von	§	2	Nummer	2	SchAusnahmV	
und	 genesene	 Personen	 im	 Sinne	 von	 §	 2	 Nummer	 4	 SchAus-
nahmV.	Die	Sätze	1	und	2	gelten	auch	für	das	wissenschaftliche	
und	 künstlerische	 Personal	 der	 Hochschule	 im	 Sinne	 von	 §	 55	
Landeshochschulgesetz	Mecklenburg-Vorpommern.

(2)	Für	Prüfungen	können	die	Hochschulen	 im	Einzelfall	Abwei-
chung	von	Absatz	1	vorsehen,	dass	auch	nicht	getestete,	geimpfte	
und	genesene	Studierende	an	Prüfungen	teilnehmen	dürfen.	Diese	
sind	räumlich	getrennt	von	den	Prüfungen	getesteter,	geimpfter	und	
genesener	Studierender	durchzuführen.	§	5	bleibt	hiervon	unberührt.

(3)	Abweichend	von	der	Vorlage	eines	 tagesaktuellen	Tests	 im	
Sinne	von	§	2	Nummer	7	SchAusnahmV	kann	die	Hochschule	

eine	zweimal	wöchentliche	Testung	für	den	Studienbetrieb,	ein-
schließlich	 der	 Nutzung	 der	Archive	 und	 Bibliotheken,	 vorse-
hen.	Ebenso	können	die	Hochschulen	vorsehen,	dass	die	Test-
pflicht	 durch	 eine	 Testung	 in	 der	 Häuslichkeit	 erfüllt	 werden	
kann.	Hierzu	bedarf	es	der	Vorlage	einer	Bestätigung	der	Rich-
tigkeit	der	Angaben	durch	eine	eidesstattliche	Versicherung	des	
Getesteten.

(4)	Zeitpunkte	und	Organisation	der	Testung	und	des	Nachweises	
bestimmt	die	Hochschule	selbst.	Die	Umsetzung	eines	Testkon-
zepts	ist	im	Hygiene-	und	Sicherheitskonzept	nach	§	6	darzustel-
len.	 Im	Testkonzept	 ist	 auch	darzustellen,	wie	die	Überprüfung	
des	Nachweises	erfolgen	soll.

(5)	Personen,	die	Symptome	aufweisen,	die	auf	eine	Erkrankung	
mit	COVID-19	im	Sinne	der	dafür	jeweils	aktuellen	Kriterien	des	
Robert	 Koch-Instituts	 hinweisen	 (https://www.rki.de/covid-19-	
steckbrief),	dürfen	an	Präsenzveranstaltungen	einschließlich	Prü-
fungen	nicht	teilnehmen.	Ausnahmen	hiervon	sind	bei	Vorliegen	
eines	 negativen	 Nukleinsäurenachweises	 (PCR,	 PoC-PCR	 oder	
weitere	Methoden	der	Nukleinsäureamplifikationstechnik)	mög-
lich,	der	nicht	älter	als	48	Stunden	sein	darf.	Hierauf	ist	in	geeig-
neter	Weise	durch	die	Hochschule	vorab	hinzuweisen.

(6)	Die	Hochschulen	können	bei	Personen,	die	den	Verpflichtun-
gen	aus	Absatz	1	und	5	vorwerfbar	nicht	nachkommen,	entspre-
chende	 Maßnahmen	 erlassen,	 die	 im	 Einzelfall	 bis	 zum	 Aus-
schluss	von	der	Veranstaltung	reichen	können.

§ 5 
Abstandspflicht, Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung

(1)	Es	ist	ein	Mindestabstand	von	1,5	Metern	zu	anderen	Personen	
einzuhalten,	sofern	in	den	Absätzen	2	bis	4	nichts	anderes	geregelt	
ist.

(2)	In	Hörsälen	und	geeigneten	Räumen	kann	der	Abstand	zwi-
schen	den	Sitzplätzen	auf	 jeweils	einen	Sitzplatz	Abstand	redu-
ziert	werden	(sogenanntes	Schachbrettschema).	Ebenso	kann	aus	
besonderen	 räumlichen	Gründen,	 insbesondere	 in	Laboren	oder	
Räumen	 für	 künstlerisches	Arbeiten,	 vom	 Mindestabstand	 nach	
Satz	1	abgewichen	werden.

(3)	 Für	 bestimmte	 Formate	 und	 Fächer,	 wenn	 die	 Eigenart	 der	
Veranstaltung	die	Mindestabstandsregel	nicht	zulässt	(z.B.	prakti-
sche	Teile	der	Ausbildung	im	sportlichen,	künstlerischen,	medizi-
nischen	Bereich)	sind	Abweichungen	von	den	vorstehenden	Be-
stimmungen	zulässig.	In	diesen	Fällen	sollten	die	Veranstaltungen	
möglichst	in	fest	definierten,	konstanten	Gruppen	stattfinden.	Die	
Entscheidung	 trifft	 die	 Hochschule	 in	Abstimmung	 mit	 den	 je-
weils	zuständigen	Gesundheitsämtern.

(4)	In	den	Gebäuden	der	Hochschulen,	die	öffentlich	oder	hoch-
schulöffentlich	zugänglich	sind,	und	an	Arbeits-	und	Betriebsstät-
ten	in	geschlossenen	Räumen	ist	eine	medizinische	Gesichtsmas-
ke	 (zum	 Beispiel	 OP-Masken	 gemäß	 EN	 14683)	 oder	 Atem-
schutzmaske	(gemäß	Anlage	der	Coronavirus-Schutzmasken-Ver-
ordnung	–	SchutzmV	in	der	jeweils	aktuellen	Fassung,	zum	Bei-
spiel	FFP2-Masken)	gemäß	§	1b	Absatz	1	der	Corona-LVO	M-V	
zu	tragen.	Dies	gilt	nicht,



Nr.	57	 Tag	der	Ausgabe:	Schwerin,	den	31.	August	2021	 1299

1.	 am	festen	Steh-	oder	Sitzplatz,	wenn	ein	Mindestabstand	von	
1,5	Metern	eingehalten	oder	die	Übertragung	von	Viren	durch	
ähnlich	geeignete	physische	Barrieren	verringert	wird;

2.	 bei	schweren	körperlichen	Tätigkeiten,	wenn	ein	Mindestab-
stand	von	1,5	Metern	eingehalten	wird;

3.	 beim	musikalischen	oder	darstellenden	Vortrag	und	beim	mu-
sikalischen	Übebetrieb;

4.	 bei	der	Sportausübung;

5.	 bei	der	Nahrungsaufnahme	und	zur	Identifikation,	wenn	ein	
Mindestabstand	von	1,5	Metern	eingehalten	wird;

6.	 wenn	Kontakte	nur	mit	Angehörigen	des	eigenen	Haushalts	
erfolgen;

7.	 für	Personen,	die	glaubhaft	machen	können,	dass	 ihnen	das	
Tragen	 einer	 medizinischen	 Maske	 aus	 gesundheitlichen	
Gründen	 nicht	 möglich	 oder	 nicht	 zumutbar	 ist,	 wobei	 die	
Glaubhaftmachung	durch	eine	ärztliche	Bescheinigung	zu	er-
folgen	hat,

8.	 wenn	dies	aufgrund	der	besonderen	Umstände	des	Einzelfalls	
unzumutbar	ist;

9.	 wenn	die	Verpflichtung	aufgrund	der	Art	der	Lehrveranstal-
tung	oder	Prüfung	nicht	umsetzbar	ist.

In	den	Fällen	des	Satzes	2	ist	dafür	Sorge	zu	tragen,	dass	ein	an-
derweitiger	mindestens	gleichwertiger	Schutz	 für	andere	Perso-
nen	gegeben	ist.

(5)	Über	die	Verpflichtung	zum	Tragen	einer	Mund-Nase-Bede-
ckung	auf	dem	Gelände	der	Hochschulen	außerhalb	von	Gebäu-
den	entscheiden	die	Hochschulen	eigenverantwortlich.

(6)	Soweit	nach	dieser	Verordnung	das	Tragen	einer	medizinischen	
Gesichtsmaske	(zum	Beispiel	OP-Masken	gemäß	EN	14683)	oder	
Atemschutzmaske	(gemäß	Anlage	der	Coronavirus-Schutzmasken-
Verordnung	–	SchutzmV	in	der	jeweils	aktuellen	Fassung,	zum	Bei-
spiel	FFP2-Masken)	vorgeschrieben	ist,	gilt	§	1b	Absatz	3	der	Co-
rona-LVO	M-V	entsprechend.

(7)	Die	Vorgaben	der	SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung	vom	
25.	Juni	2021	(BAnz	AT	28.06.2021	V1)	bleiben	unberührt.

(8)	Näheres	regeln	die	Hochschulen	in	den	Hygiene-	und	Sicher-
heitskonzepten	gemäß	§	6.

(9)	Die	Hochschulen	können	im	Falle	eines	vorwerfbaren	Ver-
stoßes	gegen	das	Abstandsgebot	und	gegen	die	Pflicht	zum	Tra-
gen	der	Mund-Nase-Bedeckung	entsprechende	Maßnahmen	er-
lassen,	die	im	Einzelfall	bis	zum	Ausschluss	von	der	Veranstal-
tung	und	dem	Verweis	der	Person	vom	Hochschulgelände	 rei-
chen	können.

§ 6 
Hygiene- und Sicherheitskonzept

(1)	Jede	Hochschule	hat	ein	Hygiene-	und	Sicherheitskonzept	zu	
erstellen,	welches	den	jeweils	zuständigen	Gesundheitsämtern	im	
Sinne	des	§	2	Absatz	1	Infektionsschutzausführungsgesetz	Meck-
lenburg-Vorpommern	vorzulegen	und	von	den	Hochschulen	um-
zusetzen	ist.

(2)	Im	Hygiene-	und	Sicherheitskonzept	ist	darzustellen,	wie	die	
Hygienevorgaben	umgesetzt	werden	sollen,	insbesondere

1.	 die	Einhaltung	des	Mindestabstands	von	1,5	Metern,	

2.	 die	Regelung	von	Personenströmen,

3.	 die	regelmäßige	und	ausreichende	Lüftung	von	Innenräumen,

4.	 die	regelmäßige	Reinigung	von	Oberflächen	und	Gegenstän-
den,

5.	 eine	rechtzeitige	und	verständliche	Information	über	die	gel-
tenden	Hygienevorgaben	

6.	 die	Umsetzung	weiterer	besonderer	Hygienevorgaben	nach	die-
ser	Verordnung,	insbesondere,	wenn	der	Abstand	von	1,5	Me-
tern	nicht	eingehalten	wird,	und

7.	 Regelungen	 zum	 Testen	 auf	 COVID-19-Infektionen	 soweit	
dieses	im	Rahmen	des	Hygiene-	und	Sicherheitskonzepts	er-
forderlich	ist.

(3)	 Auf	 Verlangen	 des	 zuständigen	 Gesundheitsamtes	 hat	 die	
Hochschule	über	die	konkrete	Umsetzung	des	Hygiene-	und	Si-
cherheitskonzeptes	Auskunft	zu	erteilen.

§ 7 
Studienbetrieb Sport, Allgemeiner Hochschulsport

(1)	Die	Zulässigkeit	und	Ausgestaltung	des	Studienbetriebs	Sport	
und	des	Allgemeinen	Hochschulsports	orientiert	sich	an	den	für	
den	vereinsbasierten	Sportbetrieb	geltenden	Vorschriften	der	Co-
rona-LVO	M-V.

(2)	Im	Übrigen	richtet	sich	der	Studienbetrieb	Sport	und	der	allge-
meine	Hochschulsport	an	den	mit	den	zuständigen	Gesundheits-
ämtern	 jeweils	 abgestimmten	 Hygiene-	 und	 Sicherheitskonzep-
ten.

§ 8 
Bibliotheken

Der	Betrieb	und	Besuch	der	Hochschulbibliotheken	und	-archive	
erfolgt	nach	den	mit	den	zuständigen	Gesundheitsämtern	jeweils	
abgestimmten	Hygiene-	und	Sicherheitskonzepten	entsprechend	
der	Regelungen	in	§	6.
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§ 9 
Mensen, Cafeterien und sonstige Verpflegungs- 

einrichtungen und -angebote

(1)	Für	Mensen,	Cafeterien	und	sonstige	Verpflegungseinrichtun-
gen	und	-angebote	gilt	§	3	Absatz	3	der	Corona-LVO	M-V.	Werden	
die	Mensen,	Cafeterien	und	sonstigen	Verpflegungseinrichtungen	
und	-angebote	der	Studierendenwerke	auch	für	die	Öffentlichkeit	
zugänglich	gemacht,	gilt	in	Abweichung	zu	Satz	1	§	3	Absatz	1	
und	2	der	Corona-LVO	M-V.	Soweit	Ausnahmen	hiervon	erforder-
lich	sind,	sind	diese	mit	den	zuständigen	Gesundheitsämtern	ab-
zustimmen.

(2)	Die	konkrete	Umsetzung	der	Maßnahmen	liegt	im	Verantwor-
tungsbereich	der	Studierendenwerke.

§ 10 
Befugnisse der zuständigen Behörden

(1)	 Die	 zuständigen	 Gesundheitsämter	 können	 auf	Antrag	Aus-
nahmen	von	den	Geboten	und	Verboten	aus	§§	2	bis	5	genehmi-

gen,	soweit	die	dadurch	bewirkten	Belastungen	im	Einzelfall	eine	
besondere	Härte	darstellen	und	die	Belange	des	Infektionsschut-
zes	nicht	überwiegen.

(2)	Die	Befugnis	der	zuständigen	Behörden,	weitergehende	Maß-
nahmen	zum	Schutz	vor	Infektionen	nach	dem	Infektionsschutz-
gesetz	zu	treffen,	bleibt	von	dieser	Verordnung	unberührt.

(3)	Die	von	dieser	Verordnung	erfassten	Hochschulen	können	im	
Rahmen	 des	 Hausrechts	 und	 unter	 Beachtung	 der	 infektions-
schutzrechtlichen	Allgemeinverfügungen	der	hierfür	zuständigen	
Stellen	über	diese	Verordnung	hinausgehende	Maßnahmen	 tref-
fen.

§ 11 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1)	Diese	Verordnung	tritt	am	1.	September	2021	in	Kraft.

(2)	Diese	Verordnung	tritt	mit	Ablauf	des	29.	September	2021	au-
ßer	Kraft.

Schwerin,	den	25.	August	2021

Die Ministerin für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur 

Bettina Martin


